
 

 

                                      
 

 

 
 
 
 
 

Mitwirkungsgremien 
 
Klassenpflegschaft 
 

Mitglieder sind alle Eltern einer Klasse 
 

 Die Klassenpflegschaft wählt eine Pflegschaftsvorsitzende und ihre Vertreterin. 

 Diese sind Mitglieder der Schulpflegschaft  

 Die Klassenpflegschaft  plant Veranstaltungen im Schuljahr 

 Die Vorsitzenden sind Ansprechpartnerinnen für die Eltern einer Klasse. 

 
 

 

Schulpflegschaft 
 
Mitglieder sind alle Klassenpflegschaftsvorsitzenden, wenn gewünscht auch ihre 
Vertreterinnen und ihre Vertreter.  
(Sie wurden bei den Klassenpflegschaften gewählt.) In unserer Schule sind das dann 12 
Klassenpflegschaftsorsitzende und 12 Vertreterinnen. 
Es nimmt aus dem Lehrerkollegium nur die Schulleitung teil. 
 

 Die Schulpflegschaft wählt die Vertreterinnen und Vertreter für die Schulkonferenz) 6 
Elternvertreterinnen und ihre 6 Vertreterinnen)  

 Sie wählt die Schulpflegschaftsvorsitzende und ihre Vertreterin. 

 Sie beraten über bewegliche Ferientage. Beschluss in der Schulkonferenz. 

 Sie berät über Anschaffungen(Bücher, Möbel,…..) 

 Sie plant Veranstaltungen im Schuljahr. 

 ………… 
 
 
 

Schulkonferenz 
 

Mitglieder sind 6 ElternvertreterInnen (wurden in der Schulpflegschaft gewählt) 
6 LehrervertreterInnen(wurden in der zweiten Lehrerkonferenz des Schuljahres vom 
Lehrerkollegium gewählt. 

 
Die Schulkonferenz beschließt alle wichtigen Dinge für die Schule.  

 Sie legt bewegliche Ferientage fest. 

 Sie beschließt über Anschaffungen(Bücher, Möbel,…..) 

 Sie wird über Lehrerfortbildungen informiert. 

 Sie genehmigt Klassenfahrten. 

 Sie entscheidet über Zeugnisform und Notengebung 

 Sie entscheidet über die Schreibschrift, die an der Schule gelehrt wird 

 ………… 


